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Schulgeldregelung der Gymnasialen Oberstufe an der CSH 

Präambel 
Wir wollen ein 'Haus des Lernens' sein, in dem alle willkommen sind - Kinder und Schüler mit 
Begabungen aller Art. Das ermöglicht das „Zusammenleben- lernen“, eine der großen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. „Lerne lernen – lerne leben“, unser Schulmotto, 
bedeutet nachhaltige Bildung. Als evangelische Schule wollen wir ein Beispiel einer 
solidarischen und tragenden Gemeinschaft sein. Die Zuschüsse vom Land BW reichen 
nicht aus, die Kosten für den Schulbetrieb zu decken. Aus diesem Grund müssen die 
Privatschulen ein Schulgeld erheben. Die Christliche Schule im Hegau hat sich 
entschieden, das Schulgeld möglichst sozial verträglich zu gestalten. Aus diesem Grund 
haben wir uns für ein einkommensabhängiges Schulgeld entschieden. Das Schulgeld wird 
nach dem Haushaltsnettoeinkommen berechnet. Bei der Ermittlung des 
Haushaltsnettoeinkommens werden vom Haushaltsbruttoeinkommen die folgenden 
Beträge abgezogen: Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und der 
Pflichtbeitrag zur Sozialversicherung. Bei der Ermittlung des Nettoeinkommens von 
Selbständigen wird von den Gesamteinnahmen pauschal 30% abgezogen. Das Schulgeld 
beträgt über alle Einkommen hinweg nicht mehr als 5% des Haushaltsnettoeinkommens. 

Einkommensabhängiges Schulgeld  
Das Schulgeld wird - einkommensabhängig - nach Maßgabe folgender Tabellen in Euro 
( € ) erhoben:


